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Anzeige für Zusammenkünfte 
ohne zugewiesene Sitzplätze 
mit 11 bis 50 Personen
[bookmark: _GoBack]Die Verantwortlichen haben diese Anzeige mindestens eine Woche davor bei der zuständigen BH einzureichen. Die Anzeige an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde hat folgende Angaben zu beinhalten: (§13 Abs. 3 Z1)

1. Name und Kontaktdaten des für die Zusammenkunft Verantwortlichen:
Vor & Nachname: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Telefonnummer: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
E-Mailadresse: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

2. Informationen zur Zusammenkunft: 
Datum inkl. Uhrzeit:  Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Dauer: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Ort: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

3. Zweck der Zusammenkunft: (außerschulische Jugendbildung, Wettbewerb,…) 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

4. Anzahl der Teilnehmer: (max. 50 Teilnehmer)
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	
	Die Anzeige hat elektronisch an eine von der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde bekanntgegebene E-Mail-Adresse oder im Wege einer Web-Applikation zu erfolgen.
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